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Der Senat von Berlin                         

Senatskanzlei – IC2                      

Tel.: 9026–2545 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei – G Sen – 

 

 

Vorblatt  

 

Vorlage - zur Beschlussfassung -  

 

über Gesetz zum Fünften Medienänderungsstaatsvertrag 

 
 

A.  Problem: 

 

Mit dem Zustimmungsgesetz zum Fünften Medienänderungsstaatsvertrag sind medienrechtli-

che Regelungen, die in einem Änderungsstaatsvertrag zusammengefasst sind, in Berliner 

Landesrecht zu transformieren. 

 

Der Senat hat am 13. Februar 2024 dem Entwurf des Fünften Medienänderungsstaatsvertra-

ges zugestimmt und den Regierenden Bürgermeister zu dessen Unterzeichnung nach Unter-

richtung des Abgeordnetenhauses ermächtigt. Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung 

am 22. Februar 2024 diesen Entwurf zur Kenntnis genommen. Der Regierende Bürgermeister 

hat ihn anschließend bei der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder am 6. März 2024 unterzeichnet. 

 

Zentrales Anliegen des Fünften Medienänderungsstaatsvertrages ist es, die nationalen Rege-

lungen des Medienstaatsvertrages und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages an die An-

forderungen des Digital Services Acts (DSA) anzupassen und gleichzeitig die Besonderheiten 

der deutschen Medienregulierung zu berücksichtigen. Der DSA enthält beispielsweise Vorga-

ben für die durch die Mitgliedstaaten zu benennenden, nach dem nationalen Recht zuständi-

gen Behörden. Im Digitale-Dienste-Gesetz des Bundes (DDG), mit dem der DSA in Deutsch-

land umgesetzt wird, ist hierzu unter anderem geregelt, dass die Landesmedienanstalten für 

die Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag zuständig 



 

 

sind. Die Landesmedienanstalten werden ferner verpflichtet, einen gemeinsamen Beauftrag-

ten für die Zusammenarbeit mit den weiteren zuständigen Stellen und Behörden nach dem 

DSA und dem DDG zu benennen. 

 

Weitere Änderungsbedarfe ergeben sich daraus, dass der Bund aufgrund des DSA mit dem 

DDG einige Bundesgesetze ändern, aufheben oder ersetzen wird (etwa das Telemedienge-

setz). Mit dem DDG wird auf Bundesebene der Begriff des „Telemediums“ durch den Begriff 

des „digitalen Dienstes“ ersetzt. Die medienrechtlichen Staatsverträge der Länder verweisen 

auf den Begriff des „digitalen Dienstes“ bewusst nur dort, wo Schnittmengen zu den Tele-

medien bestehen; im Übrigen wird der Begriff des „Telemediums“ beibehalten. Der medien-

rechtlich geprägte Telemedienbegriff hat in Teilen einen anderen Anwendungsbereich, wes-

halb die von Bundes- und Landesrecht erfassten Dienste und Angebote nicht ohne Weiteres 

gleichgesetzt werden können. Insbesondere medienspezifische Risiken im Bereich des Ju-

gendmedienschutzes oder unter den Gesichtspunkten der Medien- und Meinungsvielfalt er-

fordern auch weiterhin einen eigenständigen Begriffsumfang. Dadurch sind im Medienstaats-

vertrag und im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag Normenverweise und Definitionen redak-

tionell anzupassen. 

 

Daneben stellt der Fünfte Medienänderungsstaatsvertrag klar, dass die reichweitenstärksten 

bundesweit verbreiteten Fernsehvollprogramme der beiden größten Veranstaltergruppen 

weiterhin jeweils gleichermaßen zur Meinungsvielfaltssicherung über die Regionalfensterre-

gelung verpflichtet werden. Mithin sind auch künftig die beiden großen Sendergruppen RTL 

und ProSieben/Sat.1 zur Ausstrahlung von Regionalfensterprogrammen verpflichtet. 

 

Der Fünfte Medienänderungsstaatsvertrag soll am 1. Oktober 2024 in Kraft treten. 

 

Im Vergleich zu der im Rahmen der Vorunterrichtung des Abgeordnetenhauses übermittelten 

Fassung des Staatsvertragstextes wurden noch redaktionelle Anpassungen vorgenommen, 

die insbesondere rechtsförmliche Hinweise aufgreifen. Zudem ist die Begründung zum Fünften 

Medienänderungsstaatsvertrag ergänzt.  

 

B. Lösung: 

 

Das Abgeordnetenhaus ratifiziert den Fünften Medienänderungsstaatsvertrag, indem es die 

erforderliche Zustimmung zum Fünften Medienänderungsstaatsvertrag herbeiführt. 

 

C. Alternative/Rechtsfolgenabschätzung: 

 

Die staatsvertraglichen Änderungen haben nur in der vorgesehenen Form die Einstimmigkeit 

der Regierungen der Länder gefunden. 



 

 

 

D. Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz sind nicht ersichtlich. 

 

E. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter: 

 

Von den Auswirkungen der staatsvertraglichen Änderungen sind die Geschlechter in gleicher 

Weise betroffen. 

 

F. Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln 

 

Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln sind nicht ersichtlich. 

 

G. Kostenauswirkungen auf Privathaushalt und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

 

Die Umsetzung der mit dem Fünften Medienänderungsstaatsvertrag verbundenen staatsver-

traglichen Regelungen lassen für private Haushalte und Unternehmen keine finanziellen Be-

lastungen erwarten. 

 

H.  Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 

 

Der Fünfte Medienänderungsstaatsvertrag strebt die zeitgemäße Fortentwicklung der Me-

dien- und Rundfunkpolitik der Länder an und dient damit auch der Zusammenarbeit von Ber-

lin und Brandenburg.  

 

I. Zuständigkeit: 

 

Regierender Bürgermeister – Senatskanzlei – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der Senat von Berlin                               

Senatskanzlei – IC2                 

Tel.: 9026–2545 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei – G Sen – 

 

 

Vorlage  

 

- zur Beschlussfassung -  

 

 

über Gesetz zum Fünften Medienänderungsstaatsvertrag 

 
 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

 

 

Gesetz 

zum Fünften Medienänderungsstaatsvertrag  

 

Vom         

 

 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 

§ 1 

Zustimmung zu dem Staatsvertrag 

 

Dem von den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 27. Februar bis 7. 

März 2024 unterzeichneten Fünften Medienänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt. Der 

Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.  

 

 



 

 

§ 2 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 

Berlin in Kraft.  

 

(2) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2024 außer Kraft, falls der Fünfte Medienänderungs-

staatsvertrag nach seinem Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 gegenstandslos wird. Das Außer-

krafttreten wird bis spätestens 1. November 2024 im Gesetz- und Verordnungsblatt für 

Berlin bekannt gemacht. 

 

A. Begründung zum Gesetzentwurf: 

 

 I. Allgemeines 

 

  Der von den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vereinbarte 

Staatsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der Transformation in Berliner Landesrecht 

durch dieses Zustimmungsgesetz und der Ratifizierung aufgrund dieses Gesetzes, die 

durch Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bei der Senats- bzw. Staatskanzlei der 

oder des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz zu erfolgen hat. 

 

 II. Einzelbegründung 

 

1. Zu § 1 

 

Der Staatsvertrag bedarf der Zustimmung des Abgeordnetenhauses. Er wird als An-

lage zum Zustimmungsgesetz bekannt gegeben.  

 

Die Begründung zum Staatsvertrag ist als dessen Anlage beigefügt. 

 

2. Zu § 2 

 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten des Gesetzes. Sollten 

bis zum 30. September 2024 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Senats- bzw. 

Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt 

sein, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. Für diesen Fall tritt auch das Zustim-

mungsgesetz zu diesem Staatsvertrag außer Kraft. 

 

 

 



 

 

B. Rechtsgrundlage: 

 

 Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin 

 

C. Gesamtkosten: 

 

 Keine. 

 

D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter:  

 

 Keine. 

 

E. Kostenauswirkung auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

  

Die Ratifizierung auf Länderebene auf Grundlage dieses Zustimmungsgesetzes ist Vo-

raussetzung für das Inkrafttreten des Fünften Medienänderungsstaatsvertrages. Dieser 

hat keine nennenswerten Auswirkungen auf private und öffentliche Haushalte sowie auf 

die private Wirtschaft. 

 

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 

  

Auswirkungen im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg 

sind insoweit zu erwarten, als die medienrechtliche und -politische Zusammenarbeit mit 

dem Land Brandenburg bestätigt und weiterentwickelt wird.  

 

G. Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

 Keine. 

 

H. Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln: 

 

 Keine. 

 

I. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

 

I. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  

 

  Keine. 

 

 



 

 

II. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  

 

  Keine. 

 

 

Berlin, den 16. April 2024 

 

Der Senat von Berlin 

 

 

 

 

K a i   W e g n e r   

Regierender Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 

Fünfter Staatsvertrag  

zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) 

 

 

 

 

 

 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen,  

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und  

der Freistaat Thüringen 

 

 

 

schließen nachstehenden Staatsvertrag:
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Artikel 1 

Änderung des Medienstaatsvertrages 

 

Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020, zuletzt geändert durch den Vierten 

Medienänderungsstaatsvertrag vom 9. bis 16. Mai 2023, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 24 wie folgt gefasst: 

 

 „§ 24 Digitale-Dienste-Gesetz, Öffentliche Stellen“. 

 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

 

 a) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

 

„(7) Für Anbieter von Telemedien, die zugleich digitale Dienste gemäß § 1 Abs. 4 

Nr. 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes sind, gilt dieser Staatsvertrag, wenn sie nach 

den §§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes in Deutschland niedergelassen 

sind. Die §§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes gelten entsprechend für An-

bieter von Telemedien im Übrigen.“ 

 

b) In Absatz 8 Satz 3 Halbsatz 1 werden die Wörter „Vorschriften des Telemedienge-

setzes“ durch die Wörter „§§ 2 und 3 des Digitale-Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

 

c) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt: 

 

„(9) Für Vermittlungsdienste im Sinne des Artikels 3 Buchst. g der Verordnung (EU) 

2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 

über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 

2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10. 2022, S. 1, L 

310 vom 1.12.2022, S. 17) gilt dieser Staatsvertrag, soweit nicht die Verordnung 

(EU) 2022/2065 Anwendung findet.“ 

 

d) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10. 

 

3. In § 18 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-

Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

 

4. § 24 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird das Wort „Telemediengesetz“ durch die Wörter „Digitale-

Dienste-Gesetz“ ersetzt. 
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b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „unterfallen“ die Wörter „und die zugleich 

digitale Dienste gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes sind“ 

eingefügt und das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-

Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

 

„Für andere Telemedien, die den Bestimmungen dieses Staatsvertrages oder den 

Bestimmungen der übrigen medienrechtlichen Staatsverträge der Länder unterfal-

len, gelten im Übrigen die Bestimmungen des Digitale-Dienste-Gesetzes entspre-

chend.“ 

 

c) In Absatz 2 wird das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-

Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

 

d) In Absatz 3 werden das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-

Dienste-Gesetzes“ ersetzt und nach dem Wort „Landesrecht“ ein Komma und die 

Wörter „soweit nach dem Digitale-Dienste-Gesetz keine anderweitige Zuständig-

keit gegeben ist und dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt“ eingefügt. 

 

5. § 59 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „beiden“ ein Komma und die Wörter „jeweils 

unterschiedlichen Unternehmen nach § 62 zuzurechnenden,“ und nach dem Wort 

„verbreiteten“ ein Komma und die Wörter „nach Zuschaueranteilen“ eingefügt. 

 

b) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 eingefügt: 

 

„Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt mindestens für die Dauer der nach Maßgabe 

des jeweiligen Landesrechts für das jeweilige Regionalfensterprogramm erteilten 

Zulassung.“ 

 

6. In § 98 Abs. 3 Nr. 2 wird das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-

Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

 

7. In § 99 Abs. 1 werden die Wörter „den §§ 10a und b des Telemediengesetzes“ durch 

die Wörter „§ 5b des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages“ ersetzt. 

 

8. § 109 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
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a) In Satz 1 werden nach dem Wort „zur“ die Wörter „Entfernung oder“ eingefügt, 

das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes und 

der Verordnung (EU) 2022/2065“ ersetzt und die Wörter „eine Sperrung“ durch 

das Wort „dies“ ersetzt. 

 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Artikel 8 der Verordnung (EU) 2022/2065 bleibt unberührt.“ 

 

9. Dem § 111 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 

„(3) Zuständige Behörde nach § 12 Abs. 2 Satz 2 des Digitale-Dienste-Gesetzes ist 

die nach § 106 zuständige Landesmedienanstalt. Die Landesmedienanstalten benen-

nen für die Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für digitale Dienste, den wei-

teren zuständigen Behörden nach dem Digitale-Dienste-Gesetz, der Europäischen 

Kommission und anderen Behörden im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 

2022/2065 einen gemeinsamen Beauftragten. Soweit der öffentlich-rechtliche Rund-

funk von Maßnahmen nach § 12 Abs. 2 Satz 2 des Digitale-Dienste-Gesetzes betroffen 

ist, bezieht der nach Satz 2 benannte Beauftragte die jeweils betroffene Rundfunkan-

stalt in das Verfahren ein.“ 

 

10. In § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 9“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 

10“ ersetzt. 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

 

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt geändert 

durch den Zweiten Medienänderungsstaatsvertrag vom 14. bis 27.  Dezember 2021, wird 

wie folgt geändert: 

 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 2 und 4 wird jeweils das Wort „Telemediengesetzes“ durch die 

Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 

 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

 

„(2) Für Vermittlungsdienste im Sinne des Artikels 3 Buchst. g der Verordnung (EU) 

2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 

über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 
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2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1, L 

310 vom 1.12.2022, S. 17) gilt dieser Staatsvertrag, soweit nicht die Verordnung 

(EU) 2022/2065 Anwendung findet.“ 

 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und das Wort „Telemediengesetz“ durch die 

Wörter „Digitale-Dienste-Gesetz“ ersetzt. 

 

2. § 5b wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 5b 

Meldung von Nutzerbeschwerden 

 

(1) Anbieter von Video-Sharing-Diensten sind verpflichtet, ein Verfahren vorzuhalten, 

mit dem die Nutzer Beschwerden über rechtswidrige audiovisuelle Inhalte, die auf dem 

Video-Sharing-Dienst des Anbieters des Video-Sharing Dienstes bereitgestellt werden 

(Nutzerbeschwerden), elektronisch melden können. 

 

(2) Das Meldeverfahren muss 

 

1. bei der Wahrnehmung des Inhalts leicht erkennbar und bedienbar, unmittelbar er-

reichbar und ständig verfügbar sein, 

 

2. dem Beschwerdeführer die Möglichkeit geben, die Nutzerbeschwerde näher zu be-

gründen, und 

 

3. gewährleisten, dass der Anbieter des Video-Sharing-Dienstes Nutzerbeschwerden 

unverzüglich zur Kenntnis nehmen und prüfen kann. 

 

(3) Rechtswidrig im Sinne des Absatzes 1 sind solche Inhalte, die 

 

1. nach § 4 unzulässig sind oder 

 

2. entwicklungsbeeinträchtigende Angebote nach § 5 Abs. 1, 2 und 6 darstellen und 

die der Anbieter des Video-Sharing-Dienstes der Allgemeinheit bereitstellt, ohne 

seiner Verpflichtung aus § 5 Abs. 1und 3 bis 5 nachzukommen.“ 

 

3. In § 14 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „und der Bestimmungen der §§ 10a und 10b 

des Telemediengesetzes“ gestrichen. 

 

4. In § 21 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Telemediengesetzes“ durch die Wörter „Digitale-

Dienste-Gesetzes“ ersetzt. 
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Artikel 3 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

 

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 und 2 geänderten Staatsverträge sind die dort 

jeweils vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft. Sind bis zum 30. September 2024 

nicht alle Ratifikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der Regie-

rungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegen-

standslos. 

 

(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs 

der Länder teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Medienstaatsvertrages und des Ju-

gendmedienschutz-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 und 2 ergibt, 

mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 

Stuttgart,  den 7. März 2024  Kretschmann 

 

Für den Freistaat Bayern: 

Berlin,  den 06.03.2024  M. Söder 

 

Für das Land Berlin: 

Berlin,  den 06.03.2024 Kai Wegner 

 

Für das Land Brandenburg: 

Potsdam,  den 27.2.2024 Dietmar Woidke 

 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Bremen,  den 5.3.2024 A. Bovenschulte 

 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Berlin,  den 6. März 2024  Tschentscher 

 

Für das Land Hessen: 

Berlin,  den 06.03.2024 Rhein 

 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Berlin,  den 06.03.2024  Manuela Schwesig 
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Für das Land Niedersachsen: 

Berlin,  den 6.3.2024 Stephan Weil 

 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Berlin,  den 06.03.2024 Wüst 

 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Berlin,  den 6.3.2024  Malu Dreyer 

 

Für das Saarland: 

Berlin,  den 06.03.2024 Anke Rehlinger 

 

Für den Freistaat Sachsen: 

Berlin,  den 06.03.2024 Michael Kretschmer 

 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Berlin,  den 06.03.2024 Reiner Haseloff 

 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Berlin,  den 6.3.24 Günther 

 

Für den Freistaat Thüringen: 

Berlin,  den 06.03.2024 Bodo Ramelow 

 

 

 

 



- 16 - 
 

 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-

pommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu § 59 Abs. 4 des Medien-

staatsvertrages 

 

„Ungeachtet der Anpassung in § 59 Abs. 4 Satz 1 des Medienstaatsvertrages werden die 

Bemühungen um Maßnahmen zur Sicherung regionaler und lokaler Medienvielfalt und um 

ein zukunftsfähiges Medienkonzentrationsrecht fortgesetzt (Ziffern 3 und 5 der Protokoller-

klärung aller Länder zum Staatsvertrag zur Modernisierung Medienordnung in Deutschland 

vom 14. April 2020). Dabei sollen weiterhin auch Regelungen einbezogen werden, die ins-

besondere in Ländern ohne oder ohne flächendeckende regionale Fenster zur Vielfalt der 

lokalen und regionalen Angebote beitragen können (Protokollerklärung aller Länder zum 

13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag).“ 
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Begründung 

zum Fünften Staatsvertrag 

zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) 

A. Allgemeines 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben vom 27. Februar bis 7. 

März 2024 den Fünften Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag) unterzeichnet. 

Die Änderungen durch den Fünften Medienänderungsstaatsvertrag betreffen den Medien-

staatsvertrag und den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. 

Durch Artikel 1 werden im Medienstaatsvertrag die notwendigen Anpassungen an die Ver-

ordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 

2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 

2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10. 2022, S. 1, L 310 vom 

1.12.2022, S. 17), im Folgenden „Digital Services Act“ und an das Digitale-Dienste-Gesetz 

des Bundes vorgenommen. Die Landesmedienanstalten werden als „zuständige Behörde“ 

im Sinne des Digital Services Acts benannt. Weiterhin erfolgen Klarstellungen zum Verhält-

nis der verschiedenen Rechtsgrundlagen.  

Der Begriff des „Telemediums“ wird – anders als im Bundesrecht – beibehalten. Mit dem 

Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt der Gesetzgeber auf Bundesebene den Begriff des „Tele-

mediums“ durch den Begriff des „digitalen Dienstes“, welcher als „Dienst“ nach Artikel 1 

Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/1535 definiert wird. Die medienrechtlichen 

Staatsverträge der Länder verweisen auf den Begriff des „digitalen Dienstes“ bewusst nur 

dort, wo Schnittmengen zu den Telemedien bestehen. Dem liegt zugrunde, dass der medi-

enrechtlich geprägte Telemedienbegriff in Teilen einen anderen Anwendungsbereich hat, 

weshalb die von Bundes - und Landesrecht erfassten Dienste und Angebote nicht ohne 

weiteres gleichgesetzt werden können. Der Begriff des „Telemediums“ setzt beispielsweise 

nicht voraus, dass ein Dienst in der Regel gegen Entgelt erbracht wird, wie es beim Begriff 

„digitaler Dienst“, der seiner Definition nach eine Dienstleistung der Informationsgesell-

schaft ist, der Fall ist. Insbesondere die mit den Bestimmungen der medienrechtlichen 

Staatsverträge der Länder adressierten medienspezifischen Risiken, beispielsweise für Kin-

der und Jugendliche oder unter Gesichtspunkten der Medien- und Meinungsvielfalt, erfor-

dern daher auch weiterhin einen eigenständigen Begriffsumfang. 
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Mit dem Staatsvertrag erfolgen zudem Klarstellungen bei der Verpflichtung zur Ausstrah-

lung von Regionalfensterprogrammen und bezüglich möglicher Aufsichtsmaßnahmen ge-

genüber Dritten bei Rechtsverstößen. 

Im Weiteren werden die bisherigen Verweise auf das – mit dem Inkrafttreten des Digitale-

Dienste-Gesetzes außer Kraft tretende – Telemediengesetz angepasst. 

Durch Artikel 2 werden im Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Ju-

gendschutz in Rundfunk und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag) ebenfalls 

die notwendigen Anpassungen an den Digital Services Act und das Digitale-Dienste-Ge-

setz vorgenommen. So werden einzelne Normen des Telemediengesetzes als Folge dessen 

Wegfalls in den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag überführt, um die fortdauernde Umset-

zung der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 

2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-

ten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Me-

diendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1), sog. AVMD-Richtlinie zu gewährleisten. 

Zudem erfolgen auch hier redaktionelle Korrekturen der bisherigen Verweise auf das Tele-

mediengesetz. 

Artikel 3 des Staatsvertrages regelt Kündigung, Inkrafttreten und Neubekanntmachung. 

 

B. Zu den einzelnen Artikeln 

I. 

Begründung zu Artikel 1 

Änderung des Medienstaatsvertrages 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwendig werdende An-

passung des Inhaltsverzeichnisses. 

Zu Nummer 2 

In § 1 wird der Anwendungsbereich des Medienstaatsvertrages klargestellt. 

In Absatz 7 wird durch die Neufassung sichergestellt, dass für alle Telemedien, gleich, ob 

sie auch „digitale Dienste“ im Sinne des Digitale-Dienste-Gesetz sind oder nicht, dieselben 
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Regelungen über das sog. Sitzland und das Herkunftslandprinzip gelten. Schon bisher be-

stimmte das Bundesrecht nach §§ 2a und 3 des Telemediengesetzes im Grundsatz die 

Anwendbarkeit des deutschen Rechts bzw. das Sitzland für Anbieter von Telemedien. Durch 

die Neufassung wird dieser Grundsatz beibehalten und weiterhin eine Gleichbehandlung 

aller Telemedien sichergestellt. 

In Absatz 8 wird der Verweis auf die Vorschriften des Telemediengesetzes durch einen Ver-

weis auf die entsprechenden Normen des dieses ersetzenden Digitale-Dienste-Gesetzes 

ersetzt. 

Mit dem neu eingefügten Absatz 9 wird eine Kollisionsnorm geschaffen, die mögliche 

Normkonflikte entsprechend dem Anwendungsvorrang des Digital Services Acts auflöst und 

mögliche Überschneidungen zwischen den medienrechtlichen Bestimmungen des Medien-

staatsvertrages und den Regelungen des Digital Services Acts adressiert. Der Digital Ser-

vices Act findet Anwendung, soweit seine konkreten materiellen Regelungen reichen. Artikel 

2 Abs. 2 bis 4 des Digital Services Acts stellen darüber hinaus klar, dass der Digital Services 

Act nicht für Dienstleistungen gilt, die keine Vermittlungsdienste sind, dass die Verordnung 

keine Auswirkungen auf die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG (E-Commerce-Richtli-

nie) hat und dass die Bestimmungen der Richtlinie 2010/13/EU (sog. AVMD-Richtlinie) un-

berührt bleiben. Durch den neu eingefügten Absatz 9 wird vor diesem Hintergrund eine 

unionsrechtskonforme Anwendung des Medienstaatsvertrages sichergestellt.  

Zu Nummer 3 

In § 18 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses 

ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Zu Nummer 4 

§ 24 regelt die Geltung der Vorschriften des Digitale-Dienste-Gesetzes für Telemedien und 

die Aufsicht über deren Einhaltung. 

In der Überschrift wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das 

dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Durch die Anpassung in Absatz 1 wird sichergestellt, dass für alle Telemedien, unabhängig 

davon, ob sie „digitale Dienste“ sind, diejenigen Regelungen des Digitale-Dienste-Geset-

zes gelten, welche aus dem bisherigen Telemediengesetz dorthin überführt werden. Hier-

durch wird eine Gleichbehandlung aller Telemedien sichergestellt. 

In Absatz 2 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses 

ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 
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In Absatz 3 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses 

ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. Zudem wird eine Kollisionsnorm eingefügt, da 

– anders als bisher im Telemediengesetz – im Digitale-Dienste-Gesetz bundesrechtliche 

Regelungen zur Aufsicht getroffen werden, die zudem in § 111 eine staatsvertragliche Ent-

sprechung erhalten. 

Zu Nummer 5 

Nach § 59 Abs. 4 sind die beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten Fernseh-

vollprogramme in bestimmtem Umfang zur Aufnahme von Regionalfensterprogrammen 

verpflichtet. 

In Satz 1 wird eine Klarstellung im Sinne des bisherigen Normverständnisses des Gesetz-

gebers vorgenommen, sodass die reichweitenstärksten bundesweit verbreiteten Fernseh-

vollprogramme der beiden größten Veranstaltergruppen auch weiterhin jeweils gleicher-

maßen zur Meinungsvielfaltssicherung über die Regionalfensterregelung verpflichtet wer-

den. 

Der neue Satz 8 stellt den Konnex zwischen staatsvertraglicher Verpflichtung des Haupt-

programmveranstalters und landesrechtlicher Zulassung des Regionalfensterveranstalters 

staatsvertraglich klar. Damit ist die Mindestdauer der Verpflichtung zur Ausstrahlung von 

Regionalfenstern an die Dauer der erteilten Zulassung des jeweiligen Regionalfensterpro-

gramms gekoppelt. Die Maßgaben der Zulassung für das jeweilige Regionalfensterpro-

gramm, damit auch die Festlegung der Zulassungsdauer, obliegen wie bisher dem jeweili-

gen Landesgesetzgeber. Dieser hat die verfassungsrechtlich geschützten Interessen des 

verpflichteten Fernsehvollprogrammveranstalters sowie des Regionalfensterveranstalters 

in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. 

Zu Nummer 6 

In § 98 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses 

ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Zu Nummer 7 

In § 99 wird der Verweis auf die §§ 10a und 10b des Telemediengesetzes durch einen 

Verweis auf § 5b des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages ersetzt. Das bislang im Tele-

mediengesetz geregelte Melde- und Abhilfeverfahren wird nicht in das Digitale-Dienste-

Gesetz überführt. Um die fortdauernde Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU (sog. AVMD-

Richtlinie) zu gewährleisten, erfolgt nunmehr eine Regelung dieser Verfahren im Jugend-

medienschutz-Staatsvertrag. 



- 21 - 
 

 

Zu Nummer 8 

§ 109 Abs. 3 regelt die Anforderungen an Maßnahmen der Landesmedienanstalten, um im 

Falle von Verstößen gegen die in § 109 Abs. 1 genannten Bestimmungen auch gegenüber 

Dritten vorgehen zu können. 

In Satz 1 wird klargestellt, dass unter den genannten Voraussetzungen gegen Dritte neben 

der Sperrung auch eine Entfernung von Angeboten angeordnet werden kann. Dies stärkt 

die Landesmedienanstalten bei der nationalen wie internationalen Rechtsdurchsetzung im 

Einklang mit den Bestimmungen des Digital Services Acts. Weiterhin wird der Verweis auf 

das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses ersetzende Digitale-Dienste-

Gesetz und den Digital Services Act ersetzt. 

In Satz 2 wird der Verweis auf § 7 Abs. 2 des mit dem Digitale-Dienste-Gesetz wegfallen-

den Telemediengesetzes durch einen Verweis auf den inhaltsgleichen Artikel 8 des Digital 

Services Acts ersetzt. 

Zu Nummer 9 

§ 111 trifft Regelungen zur Zusammenarbeit verschiedener Bundes- und Länderbehörden. 

In Absatz 3 wird die nach § 106 zuständige Landesmedienanstalt als zuständige Behörde 

nach § 12 Abs. 2 Satz 2 des Digitale-Dienste-Gesetzes benannt. Die Landesmedienanstal-

ten sind damit zuständig für die Durchsetzung von Maßnahmen nach Artikel 28 Abs. 1 des 

Digital Services Acts, soweit diese Maßnahmen nach dem Jugendmedienschutz-Staatsver-

trag betreffen. Weiterhin werden die Landesmedienanstalten verpflichtet, einen gemeinsa-

men Beauftragten für die Zusammenarbeit mit den weiteren zuständigen Stellen und Be-

hörden nach dem Digitale-Dienste-Gesetz und dem Digital Services Act zu benennen. 

Hierdurch wird eine einheitliche Kommunikation und Aufgabenwahrnehmung sichergestellt. 

Für den Fall, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk von solchen Maßnahmen betroffen 

sein sollte, wird eine Verpflichtung der Landesmedienanstalten aufgenommen, die be-

troffene Rundfunkanstalt in das Verfahren einzubeziehen. Hierdurch soll insbesondere auch 

sichergestellt werden, dass Vorgänge, die die Telemedienangebote des öffentlich-rechtli-

chen Rundfunks betreffen, zur Bearbeitung auch an den zuständigen Rundfunk-, Fernseh- 

bzw. Hörfunkrat weitergeleitet werden. 

Zu Nummer 10 

In § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung. 
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II. 

Begründung zu Artikel 2 

Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

Zu Nummer 1 

In § 2 wird der Geltungsbereich des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages festgelegt.  

In Absatz 1 Satz 2 und 4 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis 

auf das dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Mit Absatz 2 wird entsprechend dem neu eingefügten § 1 Abs. 9 des Medienstaatsvertrages 

eine Kollisionsnorm geschaffen, die mögliche Normkonflikte entsprechend dem Anwen-

dungsvorrang des Digital Services Acts auflöst. Siehe hierzu die Begründung zu § 1 Abs. 9 

des Medienstaatsvertrages. 

In Absatz 3 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses 

ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Zu Nummer 2 

Mit dem neu eingefügten § 5b werden die bislang in den §§ 10a und 10b des Telemedi-

engesetzes enthaltenen Vorgaben für das Melde- und Abhilfeverfahren bei Video-Sharing-

Diensten in den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag überführt. Hierdurch wird eine fortdau-

ernde Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU (sog. AVMD-Richtlinie) gewährleistet. Um den 

betroffenen Anbietern eine Ausgestaltung der Melde- und Abhilfeverfahren zu ermöglichen, 

die gleichermaßen den Vorgaben des Digital Services Acts und der Richtlinie 2010/13/EU 

(sog. AVMD-Richtlinie) genügt, wurde § 5b gegenüber den bisherigen §§ 10a und 10b des 

Telemediengesetzes abstrakter gefasst. 

Zu Nummer 3 

In § 14 Abs. 1 wird der Verweis auf die §§ 10a und 10b des Telemediengesetzes gestrichen, 

da diese Normen ersatzlos wegfallen bzw. in den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag über-

führt werden. 

Zu Nummer 4 

In § 21 Abs. 2 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das 

dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 
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III. 

Begründung zu Artikel 3 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

Artikel 3 enthält die Bestimmungen zur Kündigung, über das Inkrafttreten und zur Neube-

kanntmachung des Staatsvertrages. 

In Absatz 1 wird klargestellt, dass die in den Artikeln 1 und 2 geänderten Staatsverträge 

nach den dort geltenden Kündigungsbestimmungen gekündigt werden können. Die Selbst-

ständigkeit des Medienstaatsvertrages und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages wer-

den durch diesen Staatsvertrag nicht berührt. Deshalb ist in Artikel 3 dieses Staatsvertrages 

eine gesonderte Kündigungsbestimmung nicht vorgesehen. 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt das Inkrafttreten der Änderungen nach Artikel 1 und 2 dieses 

Staatsvertrages zum 1. Oktober 2024. Satz 2 ordnet an, dass dieser Staatsvertrag gegen-

standslos wird, wenn bis zum 30. September 2024 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der 

Staats- oder Senatskanzlei des oder der Vorsitzenden der Konferenz der Regierungsche-

finnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt sind. Der Medienstaatsvertrag und der 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag behalten in diesem Fall in ihrer bisherigen Fassung ihre 

Gültigkeit. 

Absatz 3 bestimmt, dass die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden den Ländern durch die 

Staats- oder Senatskanzlei des oder der Vorsitzenden der Konferenz der Regierungsche-

finnen und Regierungschefs der Länder mitgeteilt wird. 

Absatz 4 gewährt den Staatsvertragsländern die Möglichkeit, den durch Artikel 1 geänder-

ten Medienstaatsvertrag und den durch Artikel 2 geänderten Jugendmedienschutz-Staats-

vertrag in der nunmehr gültigen Fassung bekannt zu machen. Eine Verpflichtung zur Neu-

bekanntmachung besteht nicht. 

 


